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B
Den in die Landes- und Bezirksvorstände gewählten 
Schiedspersonen ist von den Schiedsmännern und Schieds-
frauen ein großes Vertrauen entgegen gebracht worden. 
Ein großer Teil dieses Vertrauens ist dabei in die Verantwor-
tung der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters übertragen 
worden. 
Durch die ehrliche und korrekte Ausführung der ihr übertra-
genen Aufgaben, kann die Schatzmeisterin/der Schatzmeis-
ter diesem besonderen Vertrauen gerecht werden. 
 

Mit nachfolgenden Hinweisen, Empfehlungen und Ratschlä-
gen möchten wir die Erfüllung dieser Aufgaben unterstützen. 
 
 
Was ist bei der Übernahme der Kasse – z. B. nach einer 
Neuwahl der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters – zu 
beachten? 
 
Die Kassenübernahme muss zeitnah erfolgen! 
 
Dabei sind alle Unterlagen einschließlich aller kassenrele-
vanter Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und des 
Vorstandes zu übergeben. 
 
Als hilfreich hat sich in der Praxis erwiesen, dass für eine 
bessere Übersicht alle kassenrelevanten Beschlüsse als Ext-
ra-Ausfertigung für die Schatzmeisterin/den Schatzmeister 
zur Verfügung gestellt werden (s. begründende Unterlagen). 
 
Im Zuge einer Kassenübernahme hat die Kassenprüfung zu 
erfolgen (s. Kassenprüfungen) 
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Allgemeines für Landes- und Bezirkskassen 

weiligen Vorstandsmitgliedern auszuwerten, damit die 
aufgezeigten Fehler oder Mängel abgestellt werden 
können.  
 
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass bezüg-
lich der Entgegennahme und Verwendung von Spenden 
eine Überprüfung auf deren sachlich und rechtlich richti-
ge Handhabung im Rahmen einer Kassenprüfung durch 
den BDS erfolgen kann (s. Verfahrensordnung zur Ent-
gegennahme von Spenden, Heft-Nr. 11 C 06). 
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Hat eine Landesvereinigung eigene Kassenprüfer ge-
wählt, erfolgt vorab durch sie eine Prüfung. Das ent-
sprechende Prüfungsprotokoll ist den Kassenunterlagen 
beizufügen. 
 
Bezirksvereinigungen 
 
Die Kassenführung einer Bezirksvereinigung muss zum 
Ende eines Kalenderjahres und bei Wechsel der 
Schatzmeisterin/des Schatzmeisters geprüft werden. 
 
 
Prüfungsprotokoll 
 
Das Ergebnis einer Prüfung der Kassenführung einer 
Landes- oder Bezirksvereinigung wird protokolliert. 
Aus dem Protokoll muss folgendes hervorgehen: 
 
• Ort, Datum, Prüfer 
• Landesvereinigung bzw. Bezirksvereinigung  
• Grund der Kassenprüfung (Ende des Geschäftsjah-

res, Wechsel der Schatzmeisterin/des Schatzmeis-
ters 

• Bestand (Barkasse, Konto u. a.) 
• Prüfungsergebnis/-feststellungen 
• Empfehlungen 
• Unterschrift 
 
Im Prüfungsergebnis wird durch die Prüfer die ord-
nungsgemäße Kassenführung bestätigt. 
 
Jedoch werden durch sie auch Fehler und Mängel auf-
gedeckt, welche im Prüfungsergebnis festgehalten wer-
den. Das Prüfprotokoll ist dann zusammen mit den je-
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Weiterhin ist z. B. durch die jeweiligen Vorstandsmitglieder 
festzulegen, ob die Schatzmeisterin/der Schatzmeister für die 
alleinige Unterzeichnung von Auszahlungsanordnungen in un-
bestimmter Betragshöhe befugt wird.  
 
Eine weitere Möglichkeit ist jedoch auch die Festlegung, dass 
die Schatzmeisterin/der Schatzmeister nur bis zu einem be-
stimmten Betrag die Auszahlung veranlassen kann. Übersteigt 
der zu zahlende Betrag die festgelegte Höhe, ist die Unterschrift 
des zweiten Kontoführungsberechtigten erforderlich. 
Ein entsprechender Beschluss ist auszufertigen und beim ausge-
wählten Geldinstitut vorzulegen. 
 
 
Hinweise zur Buchführung 
 
Landesvereinigungen 
 
Durch den Bundesvorstand wurde zur Führung der Kassen der 
Landesvereinigungen ein Formblatt erstellt, welches für die 
Nachweisführung zu nutzen ist. 
Dieses steht auch in elektronischer Form als Microsoft Excel-
Datei inkl. automatischer Berechnungsfunktion zur Verfügung 
und kann bei der Bundesgeschäftsstelle angefordert werden 
 
Bezirksvereinigungen 
 
Die Schatzmeisterinnen/Schatzmeister der Bezirksvereinigun-
gen können eine eigene Nachweisführung (z. B. Kassenbuch) 
wählen.  
Die Nutzung des Formblattes zur Führung der Kassen der Lan-
desvereinigungen ist jedoch ebenfalls möglich und wird daher 
empfohlen. 
 
 
Was sind begründende Unterlagen? 
 

ei welchem Geldinstitut sollte das Konto geführt 
werden? 
 
Es wird empfohlen, Angebote von verschiedenen Geld-
instituten einzuholen. Dies ist vor allem im Hinblick auf 
evtl. Kontoführungsgebühren sinnvoll. Dabei ist an-
zugeben, dass das einzurichtende Konto für einen Ver-
ein geführt werden soll. 
Manche Institute verlangen dazu einen Freistellungsbe-
scheid zur Körperschaftssteuer. 
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die BDS-
Geschäftstelle in Bochum, Prümerstr. 2, 44787 Bo-
chum, Tel. 0234/ 588 97 0. 
 
Viele Geldinstitute bieten auch „Homebanking“ an. Die-
se Form der Kontoführung hat sich nicht nur als sehr 
praktisch im Hinblick auf Flexibiliät und Zeitersparnis 
erwiesen, sondern ist auch bei vielen Geldinstituten ge-
bührenfrei. 
 
Voraussetzung ist natürlich, dass die Schatzmeisterin/
der Schatzmeister einen PC zur Verfügung hat und da-
mit auch z. B. von zu Hause aus die Kassengeschäfte 
führen kann. 
 
Das Vorhalten einer Barkasse ist nicht empfehlenswert; 
der bargeldlose Zahlungsverkehr ist zu bevorzugen. 
 
 
Wer ist Kontoführungsberechtigt? 
 
In erster Linie muss natürlich die Schatzmeisterin/der 
Schatzmeister zur Führung des Kontos berechtigt sein. 
Zweiter Berechtigter sollte die oder der Landes- bzw. 
Bezirksvorsitzende sein. 
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Begründende Unterlagen sind Belege, aufgrund derer Ein-  
oder Auszahlungen getätigt werden.  

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Nummierungen 
der Belege denen der lfd. Nummer im Vordruck (bei Landes-
vereinigungen) bzw. im Kassenbuch (bei Bezirksvereinigun-
gen) entspricht! 
 
Sehr empfehlenswert ist die Nutzung eines „Vorblattes“ für 
jeden Zahlungsvorgang. Daraus sollte hervorgehen: 
 
• ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt 
• Grund der Ein- oder Auszahlung  
• Zahlungsempfänger/Zahlungsabsender 
• Betrag 
• Unterschrift der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters mit 

Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit 
• Mitzeichnung durch 2 weitere Mitglieder des Landesvor-

standes mit Bestätigung der sachlichen Richtigkeit 
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Beispiele: 
• Eine Kopie des Informationsblattes über Spenden  
     oder ein Vermerk (Hilfskassenbeleg) für andere Ein-
     zahlungen ohne gesonderte Belege (Beiträge, Lan-
     deszuweisungen) belegen eine Einzahlung. 
• Ein Beschluss über die Zahlung eines pauschalierten 

Aufwandersatzes für Mitglieder eines Landes- oder 
Bezirksvorstandes belegt die entsprechende Auszah-
lung. 

• Zu zahlende Kontoführungsgebühren werden anhand 
des entsprechenden Kontoauszuges nachgewiesen.  

• Weitere begründende Unterlagen sind Rechnungen, 
Kassenbons, Reisekostenabrechnungen, Fahrkarten, 
Taxiquittungen u. ä. 

An das „Vorblatt“ werden dann die entsprechenden be-
gründenden Belege geheftet. 
 
Eine exakte und sachgerechte Nachweisführung sind 
der Hauptbestandteil einer ordnungsgemäßen Kassen-
führung. 
 
 
Kassenprüfer 
 
Durch die Landes- und Bezirksvereinigungen werden 
Kassenprüfer gewählt. 
 
Sie dürfen keine weiteren Funktionen in den Landes- o-
der Bezirksvereinigungen inne haben. 
 
Sie wirken nicht an Beschlüssen der Landes- oder Be-
zirksvereinigungen mitwirken und sind nicht zu Sitzun-
gen der jeweiligen Vorstände hinzuzuziehen. 
 
  
Kassenprüfungen 
 
Landesvereinigungen 
 
Zum Ende eines Kalenderjahres und bei einem Wech-
sel der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters unterliegt 
die Kassenführung einer jeden Landesvereinigung der 
Prüfung durch die von der Bundesvertreterversamm-
lung gewählten Prüfer. 
 
Dazu sind zu Beginn eines neuen Kalenderjahres die 
Kassenunterlagen des abgeschlossenen Jahres ein-
schließlich aller Belege an die Bundesgeschäftsstelle zu 
übersenden. 
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